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Bürgermeisteramt Munderkingen
Sprechzeiten	 Montag - Freitag	 08.00 - 11.45 Uhr
	 Montag	 14.00 - 16.00 Uhr
	 Mittwoch	 14.00 - 17.30 Uhr

Sprechstunde Dr. Michael Lohner -
	 Mittwoch 	 14.00 - 17.30 Uhr
außerhalb dieser Zeit nur nach Vereinbarung

Telefon - Zentrale 	 (07393) 598-0
Fax		  (07393) 598-130
Durchwahl		  (07393) 598 …
Internet		  www.munderkingen.de
e-mail		  rathaus@munderkingen.de
Bürgermeisteramt
	 Herr Bürgermeister Dr. Michael Lohner	 598-100
	 Sekretariat Frau Neuburger		  598-101
Einwohnermeldeamt, Ausweise
	 Frau Hipper, Frau Wiedmann		  598-103
Standesamt, Sozialhilfe
	 Frau Ruoss				    598-102
	 Herr Schmid				    598-104
Rentenversicherung + Gewerbe
	 Frau Wiedmann			   598-111
Haupt- u. Kämmereiamt, Bauverwaltung, Ordnungsamt, 
Müll, Gewerbe
	 Herr Mussotter			   598-110
	 Frau Mischke			   598-113
	 Frau Springer	  		  598-112
Fundamt, Liegenschaft
	 Herr Stöhr				    598-123
Volkshochschule - Frau Springer		  598-112

Musikschule - Leiter Herr Weller		  598-122
Sprechzeiten	   Mi. - Fr. 10.00 - 12.00 Uhr
Sitzungssaal	 	 	 598-120
Frau Erdt, Archivarin, Mittwochvormittag v. 8-12 Uhr	 598-125

Verwaltungsgemeinschaft Munderkingen
Zentrale (07393) 598-0 Fax (07393) 598-260
Geschäftsführung und Finanzwesen
	 Herr Fügner				    598-200
	 Sekretariat Frau Neubrand		  598-201
	 Frau Kutschker			   598-202
	 Herr Schmidhofer			   598-203

Steueramt
	 Herr Leute				    598-210
	 Frau Kreutle				    598-211

Verbandskasse
	 Herr Schlegel			   598-220
	 Frau Lengsfeld			   598-221
	 Frau Gairing				    598-222
	 Frau Hofmann			   598-223
	 Frau Moser				    598-224
	 Frau Lerner			                     	598-225

Allgemeine Verwaltung
	 Herr Walter Marc			   598-230
	 Frau Braig				    598-231
	 Frau Striebel				   598-232
	 Frau Betz				    598-233

Verbandsbauamt
	 Herr Kuch				    598-240
	 Herr Walter Manfred		  598-241
	 Frau Pappelau			   598-243

Redaktionsschluss Amtsblatt:
Dienstag, 10.00 Uhr (in Wochen mit Feiertagen Vorverlegung!)

Grund- und Hauptschule		  9541-0
Förderschule			   9541-35
Realschule			   9541-43
Verlässliche Grundschule	               
3211 od. 0174-9561385
Sonderpädagogische Beratungsstelle zur 
Frühförderung für sprachauffällige und ent-
wicklungsverzögerte Kinder (Förderschule)	 9541-35
www.munderkingen.de/bildung/bildungpdf/fruehfoerd.pdf

Donauhalle / Lehrschwimmbecken	 1460
Öffnungszeiten: 	 Dienstag, 18.00 - 21.00 Uhr 
		  Samstag, 13.00 - 16.00 Uhr
		  In den Ferien geschlossen!	                

Sporthalle			   6209
Kindergarten Schillerstraße (städt.)	 4870
Kindergarten Loreley (städt.)	 1764
Kindergarten St. Maria, Am Riedblick (kath.)	 1631
Recyclinghof, Städt Bauhof, Emerkinger Str.	 4745

Kath. Pfarramt			   2282
Evang. Pfarramt			   4997
Notariat			   59890
Polizeiposten Munderkingen	 91560
Bahnhof Munderkingen		  9549252

Postagentur Munderkingen
Martinstraße 8			   9 17 41 70
	 Öffnungszeiten
	 Mo.-Fr. 09.00 - 11.30 Uhr und 15.00 - 17.00 Uhr 
	 Sa.       09.00 - 11.30 Uhr

St. Anna Altenzentrum 07393/95030
IAV-Stelle (Informations-, Anlauf- und Vermittlungsstelle für
ambulante Hilfen) - Telefon 6600 -
	 Kirchhof 3 (Kath. Gemeindehaus St. Michael)
	 Montag - Freitag 08.00 - 12.00 Uhr
	 Montag 14.00 - 18.00 Uhr und nach Vereinbarung

Notrufe 
	 Polizei			              110
	 Feuerwehr/Rettungsdienst	            112
	 Kreiskrankenhaus Ehingen	 07391/5860
	 ausschl. Krankentransport 	 0731/19222
	 Gas-Störungsstelle		  0800/0824505
	 EnBW Hotline Strom-Störungen	 0800/3629477

Öffentliche Dienststellen
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04.02.2012
Apotheke Dr. Mack, Munderkingen, Tel. 07393 - 9 11 40

05.02.2012
Marien-Apotheke, Ehingen, Tel. 07391 - 62 50

06.02.2012
Bogenschütz-Apotheke, Munderkingen, Tel. 07393 - 33 03

07.02.2012
Apotheke im Schleckerland, Ehingen, Tel. 07391 - 75 56 31

08.02.2012
Alpha-Apotheke, Ehingen, Tel. 07391 - 75 88 44

09.02.2012
Apotheke Dr. Mack, Rottenacker, Tel. 07393 - 41 11

10.02.2012
Schloss-Apotheke, Obermarchtal, Tel. 07375 - 2 46

Herausgeber: Bürgermeisteramt Munderkingen
Verantwortlich: Für den amtlichen Inhalt einschließlich der Sitzungsberichte der Gemeindeorgane und anderer Veröffentlichungen 
der Stadtverwaltung ist Bürgermeister Dr. Michael Lohner oder sein Vertreter im Amt, für die kirchlichen Mitteilungen 
Pastoralreferentin Sonja Neumann und Pfarrer Karl Böttinger (evang.). 
Für den übrigen Inhalt zeichnet der URBAN Amtsblatt-Verlag GmbH verantwortlich.
Druck: URBAN Amtsblatt-Verlag GmbH, 89 030  Ulm (Donautal), Postfach 40 62, Telefon (0731) 94 59 - 686, Telefax 45 824,
Internet: www.urban-verlag.de, E-Mail: uav@swp.de

Ärztlicher Bereitschaftsdienst

Ärztlicher Notdienst
an Wochenenden und Feiertagen

unter der einheitlichen Rufnummer:

0180 - 1 92 92 36
Ihre Ärzte des Notdienstbezirkes Munderkingen und
Umgebung.
Der Notdienst beginnt freitags ab	 18.00 Uhr
und endet montags		  08.00 Uhr

Nach neuem Beschluss sind die Praxen an Samstagen, 
Sonntagen und Feiertagen wie folgt besetzt:
vormittags von	 10.00 - 11.00 Uhr und
nachmittags von	 17.00 - 18.00 Uhr 

Notdienst an Werktagen:
Die ärztl. Notrufnummer ist nicht mehr wie gewohnt nur am  
Wochenende erreichbar, sondern auch an den Werktagen, 
zu folgenden Zeiten:
Montag		
Dienstag			   jeweils ab 18.00 Uhr
Donnerstag	

Mittwoch			   jeweils ab 12.00 Uhr
Freitag	 	

}
}

Zahnärztlicher Notfalldienst  
zu erfragen unter der Tel.Nr. - 01805 911 601 !!

Wochenenddienst der
Sozialstation
�Raum Munderkingen 
 
Zu erfragen unter  Tel. (07393) 38 82

Apothekendienst

Der Notdienst
umfasst wochentags die Mittagspause von 12.30 - 14.00 Uhr 
und den Nachtdienst ab 18.00 Uhr bis zum nächsten Tag  
08.30 Uhr.
An Wochenenden und Feiertagen ist der Notdienst am ange-
gebenen Tag jeweils ab 08.30 Uhr bis 08.30 Uhr am darauf  
folgenden Tag für Sie in Bereitschaft.

Anonyme Alkoholiker Munderkingen
Mittwoch, 19.30 Uhr, Evangelisches Gemeindehaus 

Kontakt-Telefon-Nr.: Gudrun 0 73 91 /15 08

AL-Anon-Familiengruppen 
(Angehörige) Munderkingen:

Mittwoch, 19.30 Uhr, Evangelisches Gemeindehaus
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Termine auf einen Blick

 Freitag, 3. Februar 2012

07:00	 Stadt Munderkingen	
	 Wochenmarkt	

	 „Alter Schulhof“ bis „Marktbrunnen“

18:00	 VfL und Trommgesellen	
	 Hauptprobe für alle Mitwirkenden am VfL-Ball	

	 Bitte Einteilung zur Probe beachten!

19:30	 Stadtkapelle Munderkingen	
	 Musikerball	

	 im „Wiener Kaffeehaus“

 Samstag, 4. Februar 2012

07:45	 Frauenkreis	
	 Ausstellung von Alraune Siebert, Augsburg	

	 Abfahrt am Bahnhof Munderkingen

19:00	 Trommgesellenzunft und VfL	 VfL-Ball - 
	 Einlass 19.30	

	 Donauhalle - Geburtstagshaus

 Sonntag, 5. Februar 2012

10:00	 Trommgesellenzunft	
	 Narrentreffen Aulendorf - Rückfahrt um 17.30 Uhr	

	 Abfahrt am Bahnhof

10:00	 Trommgesellenzunft	
	 Abfahrt zum Narrentreffen nach Aulendorf	
	
	 Treffpunkt Bahnhof, Rückfahrt 17.30 Uhr

 Montag, 6. Februar 2012

	 Trommgesellenzunft	
	 Beginn Kartenvorverkauf Zunftball	

	 Schuhhaus Müller, Paul Gröber

20:01	 Frauentreff Munderkingen	
	 Fasnet	

	 Gemeindehaus „St. Michael“

 Dienstag, 7. Februar 2012

14:30	 DRK-Seniorengymnastik	
	 Fasnetsnachmittag	

	 Eiskegelheim

19:30	 Freiw. Feuerwehr-Feuerwehrfrauen	
	 Gemütliches Beisammensein	

	 Gasthaus „Vier Jahreszeiten“

20:00	 Stadtkapelle Munderkingen - „Alte Kameraden“	
	 Probe	

	 Musikerheim

20:00	 Liederkranz	
	 Singstunde	
	
	 Rathaus in Rottenacker

 Mittwoch, 8. Februar 2012

07:00	 Stadt Munderkingen	
	 Abfuhr von „Gelber Sack“	

	 Am Straßenrand

14:30	 Altenclub	
	 „Närrisches Kaffeekränzchen“	

	 Evang. Gemeindehaus

 Donnerstag, 9. Februar 2012
	

	 Trommgesellenzunft	
	 Glompiger Doschtig	

18:00	 Stadtkapelle Munderkingen	
	 Glombiger Doschtig	

	 Treffpunkt Obertorplatz

 Freitag, 10. Februar 2012
	

	 Stadt Munderkingen	
	 Wochenmarkt fällt aus wegen 
	 „Glomiger Freitag“	

 Samstag, 11. Februar 2012

08:00	 Trommgesellenzunft	
	 Sammlung Grempelesmarkt	

	 Am Straßenrand

 Sonntag, 12. Februar 2012

10:00	 Trommesellenzunft	
	 Abfahrt zum Landschaftstreffen nach Sigmaringen	

	 Treffpunkt Bahnhof, Rückfahrt um 17.30 Uhr

19:30	 Trommgesellenzunft Munderkingen	
	 Stammtisch	

	 Zunfthaus
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 Dienstag, 14. Februar 2012
13:45	 DRK-Seniorengymnastik	
	 Gymnastik für Seniorinnen und Senioren	

	 Donauhalle, Kleiner Gymnastikraum 
	 (13.45 - 14.45 Uhr)

15:00	 DRK-Seniorengymnastik	
	 Gymnastik für Seniorinnen und Senioren
	
	 Donauhalle, Kleiner Gymnastikraum (15 - 16 Uhr)

 Mittwoch, 15. Februar 2012

ab 14:00 	 Einladung zum Kaffeekränzchen
	 Gasthof „Rose“ Munderkingen

Amtliche Bekanntmachungen

Bebauungsplan-Aufstellung 
mit Öffentlichkeitsbeteiligung
 „Westliche Sonnengasse, 1. Änderung“ 

- Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses -
- Hinweis auf eine Informationsveranstaltung - 

Der Gemeinderat der Stadt Munderkingen hat am 26.01.2012 
in öffentlicher Sitzung beschlossen, den Bebauungsplan 
„Westliche Sonnengasse, 1. Änderung“ aufzustellen sowie die 
planungsrechtlichen Festsetzungen hierfür neu zu fassen. 
Dieser Aufstellungs- bzw. Änderungsbeschluss wird hiermit 
gemäß § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) ortsüblich bekannt 
gemacht. Für den Planbereich ist der Entwurf des Verbands-
bauamts vom 26.01.2012 maßgebend. Er ergibt sich aus 
nachfolgendem Kartenausschnitt:

 

Ziele und Zwecke der Planung:
Durch die Änderung wird der veränderten Grundstückssitua-
tion südlich des katholischen Gemeindehauses „St. Michael“ 
sowie den Erweiterungsgedanken eines dort ansässigen 
Handwerksbetriebs Rechnung getragen. 

Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit:
Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 
BauGB wird in Form einer Informationsveranstaltung durch-
geführt, in der die Ziele und Zwecke der Planung dargelegt 
werden. Es besteht hierbei Gelegenheit zur Äußerung und zur 
Erörterung der Planung. 

Die Informationsveranstaltung findet statt

am Dienstag, 07.02.2012 um 16.30 Uhr
im Rathaus, 2. OG, Zimmer Nr. 10.

Hierzu sind Sie herzlich eingeladen. 

gez.
Dr. Michael Lohner
Bürgermeister

Stadt Munderkingen 

Hallenbenutzungsordnung________________________________________________________

BENUTZUNGSORDNUNG
für die Sporthalle, die Donauhalle 

einschl. Lehrschwimmbecken und Gymnastikraum

(Hallenbenutzungsordnung)

Aufgrund von § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württem-
berg i.V.m. § 2 des Kommunalabgabengesetzes für Baden-
Württemberg hat der Gemeinderat der Stadt Munderkingen 
am 26.01.2012 die nachfolgende Hallenbenutzungsordnung 
als Satzung beschlossen:

§ 1 Überlassung der Sporthalle, der Donauhalle 
(mit Lehrschwimmbecken) und des Gymnastikraums
(1) 	Die Stadt Munderkingen stellt die Sporthalle, die Donau-

halle, das Lehrschwimmbecken und den Gymnastikraum 
(kurz „Hallen“) mit den zugehörigen Nebenräumen und 
vorhandenen Sportgeräten als öffentliche Einrichtungen 
dem sportlichen, kulturellen und gesellschaftlichen Leben 
zur Verfügung. Insbesondere

•	 den Munderkinger Schulen,
•	 den städtischen Einrichtungen, 
	 wie z.B. der Volkshochschule und
•	 den Munderkinger Vereinen

	 nach Maßgabe dieser Hallenbenutzungsordnung.

	 Die Überlassung zu gewerblichen oder privaten Zwecken 
ist ausnahmsweise möglich.

	 Die Sporthalle wird ausschließlich zur Ausübung des 
Sports überlassen. Eine Überlassung für sonstige Zwecke 
kommt nur ausnahmsweise durch separaten Beschluss 
des Gemeinderats in Betracht.

(2) 	Die Hallen dienen während der stundenplanmäßigen 
Schulzeit (wochentags bis 17.00 Uhr), in Ausnahmefällen 
auch außerhalb dieser Zeit, schulischen Zwecken.

(3) Außerhalb der stundenplanmäßigen Schulzeit und außer-
halb der Reinigungszeit bzw. zu schulfreien Zeiten stehen 
die Hallen für eine außerschulische Nutzung zur Verfügung, 
und zwar wochentags nach 17.00 Uhr für Trainingszwecke 
sowie samstags und sonntags für Sportveranstaltungen.
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(4) In Ausnahmefällen stehen die Hallen auch zu Übernach-
tungszwecken zur Verfügung.

(5) Für die Überlassung ist das Bürgermeisteramt zuständig. 
Hierzu wird im Benehmen mit den Vereinen und den sonstigen 
städtischen Einrichtungen ein Hallenbelegungsplan bis 
zum Schuljahresbeginn von der Verwaltung erarbeitet.

(6) 	Dauerbeleger (z.B. verschiedene Abteilungen des VfL) sind 
dazu verpflichtet, einmal jährlich einen Belegungsplan vor-
zulegen, aus dem hervorgeht, wie die einzelnen Stunden 
genutzt werden sollen (Abteilung, Jugend, Erwachsene).

	 Dieser Belegungswunsch fließt in den von der Stadtver-
waltung zu erarbeiteten Hallenbelegungsplan nach Mög-
lichkeit ein, sofern er rechtzeitig vorliegt.

§ 2 Überlassung
(1) 	Die Stadt Munderkingen ist zur Überlassung nur im Rahmen 

des § 10 der Gemeindeordnung Baden-Württemberg und 
des Widmungszweckes verpflichtet. Vor einer Ablehnung 
der Überlassung soll der Antragsteller gehört werden.

(2) 	Ein Recht, an einem bestimmten Termin sportliche Wett-
kämpfe oder eine sonstige Belegung abzuhalten, kann aus 
dieser Benutzungsordnung nicht abgeleitet werden.

(3) 	Die Stadt behält sich vor, die Hallen bei besonderen Anlässen 
anders zu nutzen oder anders nutzen zu lassen (insbeson-
dere für kulturelle Veranstaltungen, Ausstellungen, Feste 
und dergleichen).

(4) 	Zwischen der Stadt Munderkingen und dem jeweiligen 
Veranstalter wird eine Überlassungsvereinbarung abge-
schlossen, in dem weitere Einzelheiten festgelegt werden.

(5) 	Anträge auf Überlassung sind mittels Formblatt schriftlich 
bei der Kämmerei der Stadt Munderkingen zu stellen. Die-
ser Antrag ist Grundlage für die spezifische Überlassungs-
vereinbarung

(6) 	In den Ferien bleiben die Umkleiden und Duschräume i.d.R. 
geschlossen.

(7) 	Ein Anspruch auf Dauerbelegungszeiten besteht nicht, 
wenn durch andere Veranstaltungen, die durch die Verwal-
tung oder Schule als vorrangig eingestuft werden, die Ein-
richtung vom Dauerbeleger ein- oder mehrmalig im Jahr 
nicht genutzt werden kann.

§ 3 Zutritt und Benutzung der Sporthalle, der Donauhalle 
und des Gymnastikraums
(1) 	Der Zutritt zu den Hallen erfolgt nur unter Benutzung der 

hierfür vorgesehenen Gänge.

(2) 	Die Hallen nebst den dazugehörigen Nebenräumen und 
vorhandenen Sportgeräten werden in dem jeweils beste-
henden Zustand überlassen. Sie gelten als ordnungs- 
gemäß überlassen, wenn nicht unverzüglich Mängel beim 
Bürgermeisteramt geltend gemacht werden.

(3) 	Die Hallen dürfen nur zu dem vereinbarten Zweck benutzt 
werden. Eine Überlassung an Dritte ist nur mit vorheriger 
schriftlicher Zustimmung des Bürgermeisteramtes gestattet.

(4) 	Die Hallen dürfen nur während der vereinbarten Zeiten  
benutzt werden. Bei Trainingsabenden ist das Hallengebäude 
bis spätestens 22.30 Uhr zu verlassen.

(5) 	Den Weisungen des Beauftragten der Schule oder des 
Bürgermeisteramtes ist unbedingt Folge zu leisten. Er übt 
in den Hallen das Hausrecht aus.

(6) 	Übungsleiter und Aufsichtspersonen haben für Ruhe und  
Ordnung und die Einhaltung der Hallenbenutzungsord-
nung zu sorgen. Übungsleiter verlassen nach Beendigung 
der Übungen oder der Veranstaltungen die Sporthallen als

	 Letzte. Sie sind unter anderem auch für das Ende des 
Duschbetriebs, das Löschen des Lichts und die Meldung 
an den Hausmeister bei Funktionsstörungen an den einzel-
nen Anlagen verantwortlich.

(7) Das Öffnen und Schließen der Hallen, einschließlich der 
Umkleide- und Duschräume obliegt dem Beauftragten der 
Schule oder dem Vertreter des Bürgermeisteramtes,  
sofern nichts anderes, insbesondere im Rahmen der Über-
lassungsbedingungen bestimmt ist. Der Übungsbetrieb 
und die Veranstaltungen dürfen nur unter unmittelbarer 
Aufsicht einer verantwortlichen Person stattfinden. Die  
Benützungszeiten sind einzuhalten.

(8) 	Die Hallenböden dürfen nur in Sportschuhen mit sauberer 
und abriebfester Sohle oder barfuß betreten werden. Aus 
Gründen der Sauberhaltung dürfen Sportschuhe, die auf 
Freisportanlagen getragen worden sind, weder beim  
Betreten der Hallen getragen werden, noch dürfen sie in 
den Hallen gesäubert werden. Dieses Verbot gilt nicht 
beim Auflegen eines Zweitbodens.

(9) Nicht gestattet sind in den Hallen und allen zugehörigen 
Nebenräumen, Gängen, Umkleideräumen, im Hallenein-
gangsbereich, auf der Zuschauertribüne, in den Toiletten etc.:
a) 	 das Rauchen und
b) 	das Mitbringen von Tieren.

(10) Die Verwendung von Harz oder sonstigen Haftmitteln 
	 ist untersagt.
(11) 	Beschädigungen an den Sportgeräten und Hallen sind  
	 unverzüglich der Schule oder dem Bürgermeisteramt zu  
	 melden.
(12) 	Fundsachen sind dem Hausmeister zu übergeben.

§ 4 Benutzung der Geräte
Die überlassenen Geräte dürfen nur ihrem Zweck entspre-
chend verwendet werden. Die Geräte sind vor Benutzung 
durch den Verantwortlichen des Nutzungsberechtigten auf 
ihre uneingeschränkte Gebrauchstauglichkeit zu überprüfen. 
Defekte Geräte dürfen nicht verwendet werden. Die beweg-
lichen Geräte, wie z.B. Barren, Pferd, Kasten und dergleichen, 
sind unter größter Schonung des Hallenbodens und der  
Geräte nach Anweisung der Aufsichtspersonen aufzustellen. 
Matten und Tischtennisplatten sind zu tragen bzw. mit dem 
Wagen zu transportieren. Die vereinseigenen Sportgeräte  
sind auf den ausgewiesenen Stellflächen ordnungsgemäß  
abzustellen.

§ 5 Freihaltung der Zugänge und Zufahrten
Kraftfahrzeuge aller Art dürfen nur auf den ausgewiesenen 
Parkplätzen abgestellt werden. Die Feuerwehrzufahrten müssen 
von Kraftfahrzeugen freigehalten werden. Bei Bedarf sind Per-
sonen zur Parkplatzeinweisung abzustellen.

§ 6 Besondere Pflichten bei Veranstaltungen
(1) 	Der Veranstalter hat auf seine Kosten dafür zu sorgen, dass

a) 	 die Aufrechterhaltung der Ordnung gewährleistet ist, 
insbesondere, dass die in den §§ 3,5 und 7 enthaltenen 
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Bestimmungen eingehalten werden, die Versamm-
lungsstättenverordnung eingehalten wird, dass insbe-
sondere ausreichend Ordner eingesetzt sind, wobei die 
Ordner als solche gekennzeichnet sein müssen,

b) 	 alle aus Anlass einer Veranstaltung zu treffenden bau-, 
feuer-, sicherheits-, gesundheits- sowie ordnungs-
rechtlichen Vorschriften und Maßnahmen erfüllt sind, 
einschließlich der etwaigen Bereitstellung von Feuer- 
und Sanitätswachen und sonstigem Hilfspersonal,

c) 	 die Unfallverhütungsvorschriften beachtet werden,

d) 	die Aufsicht während der Veranstaltungen gewährleistet 
ist,

e) 	 die SperrzeitVO beachtet wird.

	 Weitere Einzelheiten können in der jeweiligen Überlas-
sungsvereinbarung geregelt werden.

(2) 	Auf- und Abbau, Reinigung
a) 	 Der Auf- und Abbau der Veranstaltung wird vom Nutzer 

organisiert. Verantwortliche Personen sind zu benennen.

b) 	Die Hallen inklusive aller überlassener Nebenräume 
und Anlagen, Zugangsbereiche und genutzte Außen-
bereiche sind nach Veranstaltungsende in besenreinem 
Zustand zu verlassen.

c) 	 Die Aufräum- und Reinigungsarbeiten müssen so recht-
zeitig durchgeführt werden, dass die Hallen am nächsten 
Schultag wieder uneingeschränkt zur Verfügung stehen.

d) 	Die maschinelle Bodenreinigung erfolgt durch die Stadt 
Munderkingen.

§ 7 Bewirtschaftung
Eine Bewirtschaftung in den Hallen ist grundsätzlich auf Antrag 
möglich. Der Veranstalter ist dann verpflichtet, auf seine  
Kosten die erforderliche Gestattung beim Bürgermeisteramt 
der Stadt Munderkingen einzuholen.

§ 8 Werbung
Werbung jeglicher Art darf in den Hallen und im Außenbereich 
nur mit schriftlicher Genehmigung der gem. § 1 Abs. 3 jeweils 
zuständigen Stelle betrieben werden.

§ 9 Haftung
(1) 	Die Stadt Munderkingen überlässt dem Nutzer die Räume 

und Geräte in dem Zustand, in welchem sie sich befinden. 
Der Nutzer ist verpflichtet, die Räume, Einrichtungen und 
Geräte, sowie zur Halle gehörenden Zufahrten, Zuwege 
und Parkplätze jeweils vor der Benutzung auf ihre ord-
nungsgemäße Beschaffenheit für den gewollten Zweck 
durch seine Beauftragten zu prüfen und Schäden sofort 
anzuzeigen. Er muss sicherstellen, dass schadhafte Räume, 
Anlagen, Einrichtungen und Geräte nicht benutzt werden.

(2) 	Die Nutzer und Veranstalter übernehmen während der  
vertraglichen Nutzung die der Stadt als Gebäudeeigen-
tümer obliegenden Pflichten, insbesondere die Verkehrs-
sicherungspflicht, einschließlich der Verantwortung, einen 
gefahrfreien Zugang zu sichern. Hierzu rechnet auch die 
Streupflicht.

(3) 	Der Nutzer stellt die Stadt Munderkingen, deren Bedienstete 
oder Beauftragte von etwaigen Haftpflichtansprüchen  
seiner Bediensteten, Mitglieder, Beauftragten, der Besu-
cher seiner Veranstaltungen und sonstiger Dritter für Schä-
den frei, die im Zusammenhang mit der Benutzung der 
überlassenen Anlagen und Geräte und den Zugängen und 
Zufahrten zu den Räumen und Außenanlagen stehen. Der 
Nutzer verzichtet für den Fall der eigenen Anspruchnahme 
auf die Geltendmachung von Rückgriffsansprüchen gegen 
die Stadt Munderkingen sowie gegen deren gesetzlichen 
Vertreter sowie Erfüllungsgehilfen.

(4) 	Die Haftung der Stadt Munderkingen als Eigentümerin der 
Hallen für den sicheren Bauzustand des Gebäudes gemäß 
§ 836 BGB bleibt unberührt.

(5) 	Die Nutzer und Veranstalter haften für alle Schäden, die 
der Stadt an den überlassenen Einrichtungen, Geräten  
sowie Zugangswegen und Zufahrten durch die Nutzung 
entstehen.

(6) Die Stadt Munderkingen übernimmt keine Haftung für die 
vom Nutzer, seinen Mitarbeitern, Mitgliedern, Beauftragten 
oder von Besuchern seiner Veranstaltungen eingebrachten 
Gegenstände, insbesondere Wertsachen, es sei denn, der 
Stadt Munderkingen fällt Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit 
zur Last.

§ 10 Gebühren
Für die Überlassung der Hallen werden Gebühren nach dem 
als Anlage beigefügten Verzeichnis erhoben.
Darin nicht enthalten ist die Gebühr für die Erteilung einer 
Konzession bei Abgabe von Speisen und Getränken.

§ 11 Räumung
Werden die Hallen nach Ablauf der vereinbarten Überlassungs-
zeit nicht unverzüglich geräumt, so kann die Stadt die Räu-
mung auf Kosten des Veranstalters oder des sonstigen Benut-
zers vornehmen lassen (Ersatzvornahme). Der Veranstalter 
bzw. der sonstige Benutzer haftet für den durch den Verzug 
entstehenden Schaden.

§ 12 Verstöße gegen diese Benutzungsordnung
Bei Verstößen gegen die Regelungen dieser Benutzungsord-
nung oder gegen die auf Grund dieser vereinbarten Überlas-
sungsvereinbarung kann die Stadt Munderkingen

a) 	 vom Veranstalter eine „Erinnerungsgebühr“ in Höhe 
von 50 c erheben bzw.

b) 	die Benutzung zeitlich oder dauernd untersagen.

§ 13 Inkrafttreten
Diese Hallenbenutzungsordnung tritt am Tag nach ihrer öffent-
lichen Bekanntmachung in Kraft.

Gleichzeitig tritt die „Benutzungsordnung für die Sporthalle, 
Donauhalle und den Gymnastikraum für den laufenden Schul- 
und Sportbetrieb vom 15.04.1999 sowie die in diesem Zusam-
menhang beschlossenen Überlassungsbedingungen außer Kraft.

Munderkingen, 26.01.2012

gez.

Dr. Michael Lohner
Bürgermeister
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Hinweis über die Verletzung von Verfahrens- und/ oder 
Formvorschriften nach § 4 Abs. 4 GemO
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvor-
schriften der Stadtordnung für Baden-Württemberg (GemO) 
oder aufgrund der GemO beim Zustandekommen dieser Sat-
zung ist nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht 

schriftlich innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung dieser 
Satzung gegenüber der Stadt Munderkingen geltend gemacht 
worden ist. Der Sachverhalt, der die Verletzung begründen 
soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften 
über die Öffentlichkeit der Sitzung oder die Bekanntmachung 
der Satzung verletzt worden sind.

Aus dem Standesamt

Altersjubilare
Am 28. Januar 2012 konnte Frau Luise Hipper, 
Badstubenweg 7, ihren 98. Geburtstag feiern. 

Am 31. Januar 2012 konnte Frau Maria Maier, 
Badstubenweg 7, ihren 96. Geburtstag feiern.

Die Stadtverwaltung gratuliert ganz herzlich und wünscht 
noch viele gesunde Jahre!

Mitteilungen der Stadt 
und sonstiger Behörden

Alle Beschlüsse des Gemeinderats 
auf einen Blick
Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am Donnerstag, 
26.01.2012 folgende Beschlüsse gefasst:

TOP 1: 	 Zentrum für Medizin, Pflege und Soziales 
		  - aktueller Bericht des Geschäftsführers 
	   	  der ADK GmbH für Gesundheit und Soziales 
Der Geschäftsführer der ADK GmbH für Gesundheit und  
Soziales informierte über den aktuellen Planungsstand ein-
schließlich der Materialien und Farbmuster, die beim Bau  
verwendet werden sollen.
Der Spatenstich soll Ende Februar erfolgen. 
Beschlüsse wurden nicht gefasst.

TOP 2:		 Projekt „Kleinstadtleben“
		  - aktueller Stand durch Moderatorin Frau Schmettow
		  - www.kleinstadtleben-munderkingen.de
Frau Schmettow vom Moderationsbüro finep informierte über 
den Verlauf der Arbeitsgruppensitzung und gab einen  
Ausblick für die Szenario-Werkstatt, bei der die Ergebnisse 
der einzelnen Arbeitskreise zusammengeführt werden und ein 
gemeinsames Leitbild ausgearbeitet wird.
Beschlüsse wurden nicht gefasst.

TOP 3: 	 Entwicklung der Fa. REPASS/Züblin in Munderkingen
		  - Bericht der Geschäftsführer 
Die Firma Repass in der Mühlstraße wurde von der Firma  
Züblin übernommen. 
Die neuen Geschäftsführer berichteten über die Unterneh-
mensstruktur und ihre Vorstellungen zur Fortentwicklung der 
Firma hier in Munderkingen.
Beschlüsse wurden nicht gefasst.
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TOP 4:		 Nutzung der Sporthalle, der Donauhalle und 
		  des Gymnastikraums
		  - Benutzungsordnung
		  - Bedingungen für die Überlassung
Die Regelungen zur Benutzung und Überlassung der Hallen 
sind aus dem Jahre 1999 und berücksichtigen weder die Nut-
zung durch die städtische Volkshochschule, noch das kosten-
pflichtige Kurs- und Trainingsangebot des VfL.

Neben der erheblichen Energiekostensteigerung der ver-
gangenen Jahre wurde insbesondere die Veränderung des 
Sportangebots hin zu kostenpflichtigen, präventiven Kurs- 
angeboten mit Entgeltregelung zum Anlass genommen, die 
Benutzungsordnung und die Überlassungsregelungen für die 
Hallen neu zu fassen. 

Zudem wird seit Jahren die Regelung der „Freiveranstaltung“ 
durch die Bildung einzelner Fördervereine derart ausgenützt, 
dass die Einnahmen aus den Veranstaltungen zwischenzeit-
lich keine wirtschaftliche Bedeutung mehr für die Stadt haben. 

Die Neufassung beinhaltet u.a. folgende Eckpunkte:

1.	 Der gewöhnliche, reguläre Trainings- und 
	 Übungsbetrieb bleibt kostenlos. 
2.	 Der Übungsbetrieb bzw. das Kursangebot mit Kosten-

beteiligung z.B. in Form einer Kursgebühr wird kosten-
pflichtig. 

3.	 Es gibt keine „Freiveranstaltungen“ mehr. 
	 Alle Veranstaltungen werden kostenpflichtig. 
	 Ausnahmen (= weiterhin kostenlos): 

•	 Jugendveranstaltungen, 
	 sofern kein Eintrittgeld erhoben wird 
•	 Soziale und karitative Veranstaltungen ohne Gewinn-

streben und ohne Eintrittsgeld
4.	 Die Verwaltung erarbeitet in Absprache mit den Vereinen 

und der Volkshochschule einen Hallenbelegungsplan. 
Hierbei erhält auch die VHS ihren festen Platz. 

	 Der Belegungsplan wird jeweils bis zum Beginn des Schul-
jahres aufgestellt.

5.	 Veranstaltungen sind mittels Formblatt schriftlich zu 
beantragen.

6.	 In den Ferien sind die Umkleide- und Duschräume 
geschlossen. 

	 Der Hausmeister ist in den Ferien i.d.R. nicht anwesend.

Die Benutzungsordnung einschließlich Entgeltregelung ist in 
dieser Ausgabe veröffentlicht.

TOP 5:		 Konzept zur Fortschreibung der Windenergie im 
		  Regionalplan Donau-Iller
		  - Stellungnahme der Stadt zum 
	      informellen Anhörungsverfahren
Der Regionalverband Donau-Iller hat das Konzept zur Fort-
schreibung des Kapitels Windenergie beschlossen und die 
zuständigen Kommunen hiervon im Rahmen eines informellen 
Anhörungsverfahrens unterrichtet und um eine Stellungnahme 
gebeten.

Anschließend soll die Teilfortschreibung des Regionalplans 
Donau-Iller und das gesetzlich vorgeschriebene Verfahren der 
Trägeranhörung durchgeführt werden.

Auf Markung Munderkingen ist der Standort ADK 35 ausge-
wiesen. Er betrifft die Gemeinden Ehingen, Munderkingen und 
Rottenacker. Die Fläche auf Markung Munderkingen ist relativ 
klein und dazu auf zwei Teilflächen verteilt. 

Teilfläche 1:	 Bereich südlich der B 311 an der nördlichen 
	 Gemarkungsgrenze, mit Flurstücken auf den 
	 Gewannen:
	 Heerstraße, Rotten, Obere lange Äcker, Beim  
	 Hahnenbrunnen und Engenried (Flst. 525 – 601  
	 und 731 – 735), private und städtische Flächen;
Teilfläche 2:	 Bereich nordöstlich des Tannenwald an der  
	 nordöstlichen Gemarkungsgrenze (hier war  
	 bereits vor Jahren eine Windkraftanlage geplant)
	 mit Flurstücken auf den Gewannen:
	 Fürsämen und Oberer Baumgarten (Flst. 749 –  
	 800 und 1280 – 1282), private Flächen;

Einstimmig wurde beschlossen:
1.	 Gegen den Standort ADK 35 Teilfläche 1 bestehen keine 

Bedenken.
2.	 Gegen den Standort ADK 35 Teilfläche 2 bestehen auf 

Grund des gemarkungsübergreifenden Standorts  
erhebliche Bedenken wegen des Siedlungsabstands 
zu dem umliegenden Orten Deppenhausen, Stetten 
und Neudorf.

TOP 6:		 Bebauungsplan „Westliche Sonnengasse, 
		  1. Änderung“
		  - Aufstellungsbeschluss
Es wurde der Aufstellungsbeschluss für die 1. Änderung des 
Bebauungsplan in der Sonnengasse gefasst und somit das 
Verfahren angestoßen.
Die öffentliche Bekanntmachung ist in dieser Ausgabe an  
anderer Stelle vollständig abgedruckt. 

TOP 7:		 Annahme von Spenden

29.09.2011 Berg Brauerei 129 c Spielsachen für 
KiGa Loreley

26.10.2011 Elmar Ertle 20 c Museum

28.11.2011 HGV 20 c KiGa 
Schillerstraße

06.12.2011 Bürgerwehr 
Munderkingen

125 c KiGa Loreley

06.12.2011 Bürgerwehr
 Munderkingen

125 c KiGa 
Schillerstraße

19.12.2011 Volksbank 
Munderkingen

150 c Förderschule

30.12.2011 Bauunternehmen 
Max Grab

200 c Blumenkübel
für Außenanlage 
KiGa 
Schillerstraße

26.01.2012 Ehrenamtliche 
Bademeister des
Lehrschwimm-
beckens: 
Michael und Tho-
mas Ibach, Chris-
tian und Tobias 
Knupfer sowie
Eduard Thiel

200,00 c Für das 
Lehrschwimm-
becken

Bürgermeister Dr. Lohner sowie die Mitglieder des Gemeinde-
rats sagen „Danke“!

Ihre Stadtverwaltung
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Wochenmarkt 
Der Wochenmarkt am 10.02.2012 fällt wegen des Glompigen 
Donnerstags am Tag zuvor aus.

Ihre Stadtverwaltung

             

Beratungen der Deutschen 
Rentenversicherung 
Für die Versicherten der Deutschen Rentenversicherung  
(früher Arbeiterrentenversicherung und Angestelltenversiche-
rung) finden am

Mittwoch, dem 15.02.2012
von 8.30 – 12.00 Uhr und 13.00 – 15.30 Uhr,
im Rathaus, Sitzungssaal, Zimmer 1, 

Sprechzeiten statt.

Bei den Sprechzeiten können sofort Rentenanwartschaften 
festgestellt und Rentenauskünfte (auch Rentenhöhe) erteilt 
werden.

Von Versichertenberater Werner Adomat, DAK Ehingen, werden 
zusätzlich Sprechzeiten von 16.00 – 17.00 Uhr für Versicherte 
der früheren Bundesversicherungsanstalt für Angestellte  
angeboten.

Um längere Wartezeiten zu vermeiden, sollten Sie beim Bürger-
meisteramt Tel. 598-111 einen Termin vereinbaren.

Information, Beratung und Auskunft über

•  Renten
•  Medizinische Rehabilitation
•  Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben
•  Kranken- und Pflegeversicherung der Rentner
•  Versicherungsfragen

Terminvereinbarungen empfohlen unter: 
598 - 111.

Bitte bringen Sie Ihre Versicherungsunterlagen mit.

Datum:	 Mittwoch, 15.02.2012	

Uhrzeit:	 08:30 - 12:00 Uhr, 13:00 - 17.00 Uhr

Ort:	 Rathaus

Zimmer:	 Sitzungssaal, Zimmer 1

     
                                

    	Emeringen         Emerkingen          Grundheim             Hausen              Lauterach         Munderkingen        Obermarchtal       Oberstadion       Rechtenstein        Rottenacker        Untermarchtal       Unterstadion     Unterwachingen
                                                                          	 am Bussen

Jugendmusikschule Raum Munderkingen

Marktstr. 1, 89597 Munderkingen, Tel. 07393/598-122, 
Mobil (außerhalb der Sprechzeit): 0172 / 7311640, Fax 598-130, 

 E-Mail: musikschule@munderkingen.de,  
Web: www.munderkingen.de/bildung/bildungmusik.htm

Sprechzeiten: Mi - Fr 10:00 - 11:45

Die Jugendmusikschule Raum 
Munderkingen – Ansprechpartnerin 
für kompetente und erfolgreiche 
Musikausbildung

Erfolgreiche Musikschüler
Beim Regionalwettbewerb „Jugend Musiziert 2012“ in Bibe-
rach waren wieder Schüler der JUGENDMUSIKSCHULE 
RAUM MUNDERKINGEN erfolgreich.
Trompetenklasse Marek Scheliga:
•	 Anna Maria Frankenhauser, Emerkingen, Altersgruppe III: 

23 Punkte, 1. Preis mit Weiterleitung zum Landeswettbewerb
•	 Johannes Frankenhauser, Emerkingen, Altersgruppe Ib:  

19 Punkte, 2. Preis
•	 Jan Rieger, Munderkingen, Altersgruppe II: 18 Punkte, 2. Preis
Schlagzeugklasse Hubert Müllerschön:
•	 Daniel Keckeisen, Emerkingen, Schlagzeugensemble  

Altersgruppe IV: 23 Punkte, 1. Preis mit Weiterleitung zum 
Landeswettbewerb.

Herzliche Glückwünsche an die Preisträger und ihre Lehrer! 
Der Landeswettbewerb findet vom 21. bis 25.03.2012 in 
Schwäbisch Gmünd statt.

Aus „Musikgarten“ wird „Musikreigen“
Wir setzen unser Angebot der musikalischen Frühestförde-
rung ab Februar 2012 unter dem Namen „Musikreigen“ für 
Kinder von 24 - 48 Monaten fort. Kursgeberin wird unsere  
erfahrene Lehrkraft für musikalische Früherziehung Frau Heidi 
Klonner sein. Informationen im Musikschulbüro.
Dies kann der Kurs „Musikreigen“ bei Kleinkindern erreichen:
•	 Steigerung der Grobmotorik und der sozialen Kompetenz 

(z. B. durch Bewegungsspiele).
•	 Schulung der Feinmotorik (z. B. durch Fingerspiele).
•	 Stärken der Beziehung zwischen Erwachsenem und Kind 

(z. B. durch Kniereiten).
•	 Anleitung zu bewusstem Hören (z. B. durch Singen).
•	 Erfahrung der Musik mit allen Sinnen 
	 (z. B. durch erste Begegnung mit Musikinstrumenten).
      Nachahmung von Gehörtem (z. B. durch Wiederholung).

Unterrichtsangebot für alle Altersklassen
Unsere erfahrenen und engagierten Instrumentalpädagogen 
unterrichten:
•	 Holz- und Blechblasinstrumente, Klavier, Violine, Akkordeon, 

Blockflöte (Anfänger und höhere Ausbildung), Musika-
lische Früherziehung (MFE), Trommelkurs (als Alternative 
zur Blockflöte nach der MFE), Gitarre (alle Arten), Key-
board, Schlaginstrumente.

•	 Musiktheorie und Gehörbildung eignen sich als Ergänzung 
und Vertiefung des Intrumentalunterrichtes und sind  
besonders empfehlenswert für die Aufnahmeprüfungen 
angehender Musikstudenten und D- und C-Prüfungs- 
anwärter.

Wiedereinsteiger, Erwachsene und Senioren sind ebenfalls 
herzlich willkommen.

Seite 1/1
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Ausbildung von der Basis bis zur Spitze
Unser Konzept, auf der Basis einer guten und konsequenten 
Ausbildung in der Breite auch Begabungen an der Spitze  
fördern zu können hat sich bewährt. Dies äußert sich sowohl 
im hohen Grad der kulturellen und gesellschaftlichen Vernet-
zung unserer Musikschule, als auch in bemerkenswerten  
Erfolgen bei Wettbewerben (Bundespreisträger bei „Jugend 
Musiziert“) und Wertungsspielen.

Information
Auch außerhalb der regulären Sprechzeit können Sie anrufen 
(Mobilfunk) und sich informieren. Formulare und Informa- 
tionen zum Download: www.munderkingen.de/bildung/
bildungmusik.htm. Natürlich erhalten Sie alles auch im Büro 
der Musikschule oder per Post.

Regelmäßige Vorspiele
Jede Instrumentalklasse veranstaltet mindestens einmal im 
Jahr ein Klassenvorspiel, um den Schülern Gelegenheit zu  
geben, vor Zuhörern zu musizieren. Diese Vorspiele sind  
integraler Bestandteil des Unterrichtes.

Ensembles
Projektbezogene Ensemblegruppen bieten weitere Möglich-
keiten der musikalischen Entfaltung im Rahmen gemeinsamen 
Musizierens.

VHS-Service - Aktuell

Die Volkshochschule
Ihrer 

Stadt Munderkingen

Die VHS-Munderkingen bietet demnächst folgende Kurse an:
  
Junge VHS

„Coole Drinks - alkoholfrei!“, 
für Jugendliche und junge Erwachsene
Kurs Nr. 11329
Cocktails gehören heute zu jeder guten Party. Aber auch im 
kleinen Kreis sind Cocktails nicht nur sehr lecker, sie sind 
auch ein Blickfang, denn das Auge trinkt mit.
Cocktails werden meistens in Zusammenhang mit Alkohol  
gesehen, es gibt jedoch auch viele schmackhafte Cocktails 
ohne Alkohol. Diese können bei Geburtstagsfeiern, Familien-
feste, aber auch auf jeder anderen Party eine attraktive  
und leckere Alternative sein. Wir erfahren, welche Säfte/ 
Mischungen zusammen passen und wie kann eine gelungene 
Dekoration aussehen? Und noch so einiges mehr rund um 
dieses Thema!
Leitung: 	 Thalia Junginger
Beginn:	 Dienstag, 06.03.2012
Zeit:	 18:30 - 20:30 Uhr
Dauer:	 1 mal 
Ort:	 Realschule
Gebühr:	 8,00 g

„Partygebäck“, Kurs Nr. 11313
Mit einfachen und leckeren Rezeptideen kannst du deine  
lieben Gäste überraschen. Dazu werden wir aus verschie-
denen Zutaten alle Rezepte ausprobieren.
Leitung: 	 Agnes Ott
Beginn:	 Freitag, 16.03.2012
Zeit:	 14:30 - 16:45 Uhr
Dauer:	 1 mal 
Ort:	 Realschule
Gebühr:	 7,00 g

Hilfen im Alltag 

Wir wollen ein Haus bauen oder renovieren, 
Kurs Nr. 11104
Wertvolle Tipps von der Fachfrau
Sehr oft stehen wir vor der Entscheidung: „Wir wollen neu 
bauen oder unser Haus sanieren und reparieren!“ Was darf ich 
überhaupt, welche Genehmigungen brauche ich, was muss 
ich im Vorfeld überlegen, gibt es neue Vorschriften, muss ich 
wegen der Energie neu planen usw., dies und viele andere 
Fragen bewegen uns. 
Eine Architektin beantwortet ganz konkret diese Fragen,  
nehmen Sie diese Gelegenheit zur Information wahr. 
Leitung: 	 Monika Veser
Beginn:	 Dienstag, 06.03.2012
Zeit:	 20:00 - 21:30 Uhr
Dauer:	 1 mal 
Ort:	 Rathaussaal
Gebühr:	 5,00 g

Mobbing - Psychoterror am Arbeitsplatz, 
Kurs Nr. 11100
Mobbing kann jeden treffen! Nach wissenschaftlichen  
Erkenntnissen läuft jede vierte Person Gefahr, einmal im  
Arbeitsleben über ein halbes Jahr gemobbt zu werden. Ein 
Mobbingopfer hat in der regel wenig Möglichkeiten, auf das 
Geschehen Einfluss zu nehmen. Mobbing ist Strategie und  
geschieht nicht zufällig. Die Referentin Frau Margret Herbst 
vertritt die Meinung: 
„Mobbing ist kein Kavaliersdelikt - Mobbing ist Seelenmord 
und verletzt die Menschenwürde.“
Leitung: 	 Margret Herbst
Beginn:	 Montag, 26.03.2012
Zeit:	 19:30 - 21:00 Uhr
Dauer:	 1 mal 
Ort:	 Rathaussaal
Gebühr:	 5,00 g

Tanz- und Bewegungskurse  

Orientalische Tänze für Anfänger mit Vorkenntnissen, 
Kurs Nr. 11210
Der orientalische Tanz ist für Frauen jeden Alters und jeder 
Statur geeignet und hat eine wohltuende Wirkung auf Körper, 
Seele und Geist. Wir werden die Grundbewegungen des  
orientalischen Tanzes kennen lernen, sowie einfache Schritt- 
und Bewegungskombinationen. Wir freuen uns auf Teilneh-
merinnen, die Spaß an Bewegung, Rhythmus und Tanz haben. 
Leitung:	 Helene Lichius
Beginn:	 Mittwoch, 07.03.2012
Zeit:	 19:15 - 20:30 Uhr
Dauer:	 8 mal 
Ort:	 Atrium der Weitzmannschule
Gebühr:	 46,00 g
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Orientalische Tänze für Fortgeschrittene, 
Kurs Nr. 11208
Orientalischer Tanz macht nicht nur Spaß, sondern trainiert 
auf sanfte Weise den ganzen Körper und stärkt das Selbst-
bewusstsein. Wir werden Grundkenntnisse wiederholen und 
vertiefen, mit Beachtung der Armhaltung und Isolation der 
verschiedenen Körperteile, sowie Gymnastik für allgemeinen 
Muskelaufbau und tänzerische Schritte. Darüber hinaus lernen 
wir Schritt- und Bewegungskombinationen und ganze Choreo-
grafien.
Leitung: 	 Helene Lichius
Beginn:	 Mittwoch, 07.03.2012
Zeit:	 18:00 - 19:15 Uhr
Dauer:	 8 mal 
Ort:	 Atrium der Weitzmannschule,
Gebühr:	 46,00 g

Körpererfahrungs- und Gesundheitskurse

Pilates, Wirbelsäulengymnastik, Hormon-Yoga und 
Entspannung, Kurs Nr. 11366
Hier pflegen Sie Körper, Seele und Geist. Sie verbinden Pilates 
mit Achtsamkeit, Körperwahrnehmung, Dehnung, Mobilisa- 
tion, Atmung, Energielenkung, Beckenbodentraining und  
Rückenschule. Die Übungen passen sich jedem Körper und 
Fitnessgrad an. Gute Selbstwahrnehmung, ein flacher Bauch, 
ein starker Rücken und ein gesunder, leistungsfähiger Körper 
sind das Ziel. Hormon-Yoga-Übungen regen Körper und  
Drüsen an und steigern die geistige Klarheit und Lebensener-
gie. Intensive Tiefenentspannung schenkt Ruhe und seelische 
Harmonie.
Leitung: 	 Ulrike Burkhardtsmayer
Beginn:	 Dienstag, 07.02.2012
Zeit:	 16:55 - 18:10 Uhr
Dauer:	 6 mal 
Ort:	 Aula der Schillerschule
Gebühr:	 36,00 g

Künstlerisches Gestalten und Werken

Aquarellmalerei, Kurs Nr. 11200
Semesterschwerpunkt: Die Zeichnung im Aquarell
Experimentelles Herantasten und gezieltes Ausprobieren ver-
schiedener Zeichenmittel wie Graphit, Tusche, Tinte, Kreiden, 
immer in Kombination mit der Aquarellfarbe, führen zu einer 
größeren Freiheit des Aquarellierens und zur Erweiterung  
des gestalterischen Vokabulars. Die entsprechende Motive 
können sowohl naturnah als auch frei umgesetzt werden. 
Leitung: 	 Barbara Willar
Beginn:	 Montag, 27.02.2012
Zeit:	 17:30 - 21:15 Uhr
Dauer:	 3 mal 
Ort:	 Realschule
Gebühr:	 57,00 g

Nähkurs - Professionell oder auf einfachere Art, 
Kurs Nr. 11213
Diese Gelegenheit sollten Sie sich nicht entgehen lassen mit 
dem Schneidern anzufangen, Nähkenntnisse aufzufrischen 
oder zu vertiefen! Unter fachlicher Anleitung sind der Kreativi-
tät keine Grenzen gesetzt. Sie lernen, Ihre neue Garderobe 
selbst anzufertigen oder „Altes“ zu ändern bzw. umzuarbeiten 
oder sich die Fertigkeit für das Nähen auch von Kinderbeklei-
dung anzueignen. 
Leitung: 	 Marianne Huber
Beginn:	 Montag, 27.02.2012
Zeit:	 19:00 - 22.00 Uhr

Dauer:	 8 mal 
Ort:	 Realschule
Gebühr:	 60,00 g

Sie haben Vorkenntnisse in einer Sprache und möchten 
sich weiterbilden? Sie können stetig in die Kurse einstei-
gen. Durch individuelle Beratung werden Sie für sich den 
richtigen Kurs finden. 

Informatikkurse

Elster zum Ausprobieren - 
Die elektronische Steuererklärung
In Zusammenarbeit mit dem Finanzamt Ehingen, 
Kurs Nr. 11505
Die Steuererklärung kann man seit einigen Jahren vom hei-
mischen PC aus abgeben. Das Programm dafür nannte die 
Finanzverwaltung in sympathischer Selbstironie „ELSTER“. 
An diesem Abend zeigt Ihnen ein Mitarbeiter des Finanzamts 
wie Sie optimal mit „ELSTER“ umgehen. Dabei können Sie 
selbst alles gleich am PC ausprobieren. Sie erfahren brand-
aktuell die neuesten Entwicklungen im Steuerbereich, z. Bsp. 
über die elektronische Lohnsteuerkarte. Bitte eigenen Lap-
top mitbringen! Auf Anfrage kann evtl. auch ein Gerät gestellt 
werden. Die ELSTER-CD wird gestellt und kann kostenlos  
mitgenommen werden.
Leitung: 	 Mitarbeiter des Finanzamtes
Beginn:	 Mittwoch21.03.2012
Zeit:	 18:30 - 21:30 Uhr
Dauer:	 1 mal 
Ort:	 Weitzmannschule
Gebühr:	 12,00 g

Excel für Einsteiger und Fortgeschrittene, 
Kurs Nr. 1502
Grundlagenvermittlung, Erstellen und Verwalten von Arbeits-
mappen, Berechnungen mit Formeln und Funktionen, Zell-
bezüge, Formatierung. Anhand von praxisnahen Übungen 
wird das erlernte Wissen vertieft.
Leitung: 	 Jürgen Martin
Beginn:	 Mittwoch, 07.03.2012
Zeit:	 19:30 - 21:45 Uhr
Dauer:	 8 mal 
Ort:	 Realschule
Gebühr:	 70,00 g

Anmeldungen bitte bei Frau Springer, Zimmer 9, Telefon: 
07393/598-112 oder unter Emailadresse: springer@
munderkingen.de

Das Landratsamt
informiert

Informationsveranstaltung an der 
Gewerblichen Schule Ehingen
Am Dienstag, 14. Februar 2012 um 19 Uhr findet an der 
Gewerblichen Schule Ehingen eine Informationsveranstaltung 
über folgende berufliche Vollzeitschulen statt:
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•	 Technisches Gymnasium 
	 (Profile Mechatronik und Informationstechnik)
•	 Zweijährige Berufsfachschule (Metall- und Elektrotechnik)
•	 Einjähriges Berufskolleg zum Erwerb der Fachhoch-

schulreife (gewerbliche Richtung)

An diesem Abend informieren wir Sie über die Aufnahme- 
voraussetzungen und erläutern die angestrebten Kompe-
tenzen und Abschlüsse. Darüber hinaus können die Schul-
räume und Werkstätten besichtigt werden. Dabei stehen die 
Lehrer für individuelle Fragen zur Verfügung.
Eingeladen sind Eltern und Schüler, die sich für eine der Schul-
arten schon angemeldet haben oder sich für diese noch  
interessieren. Anmeldeschluss für diese Schularten ist der  
1. März 2012.

Der Mikrozensus startet wieder 
im Januar 2012
Ergebnisse aus Vorjahren können unter www.statistik-bw.de 
abgerufen werden  

Am 9. Januar 2012 startet in Baden-Württemberg, wie auch in 
ganz Deutschland, die Befragung zum Mikrozensus 2012. Der 
Mikrozensus ist eine gesetzlich angeordnete Befragung über 
die Bevölkerung und den Arbeitsmarkt, die seit 1957 jedes 
Jahr bei 1 Prozent aller Haushalte in Deutschland durch- 
geführt wird. In Baden-Württemberg werden jährlich rund  
48 000 Haushalte durch das Statistische Landesamt befragt. 

Bei der Stichprobenziehung werden durch ein mathema-
tisches Zufallsverfahren Gebäude ausgewählt. Die Haushalte, 
die in diesen Gebäuden wohnen, sind auskunftspflichtig. Der 
Mikrozensus wird unterjährig durchgeführt. Das heißt, der 
Stichprobenumfang von etwa 48 000 Haushalten wird gleich-
mäßig auf alle Monate und Wochen des Jahres verteilt. Somit 
werden in Baden-Württemberg pro Woche rund 920 Haus-
halte von den Interviewern des Statistischen Landesamtes 
befragt. Die Angaben beziehen sich dann jeweils auf die  
Woche vor dem Interview. Die Vorteile dieses unterjährigen  
Erhebungskonzeptes liegen in der höheren Aktualität und 
Qualität der Ergebnisse, die als Quartals- und als Jahres-
durchschnittsergebnis vorliegen.

Datenschutz und Geheimhaltung sind umfassend gewähr- 
leistet. Die Interviewerinnen und Interviewer, die die Mikrozen-
susbefragung durchführen, sind zur strikten Verschwiegenheit 
verpflichtet. Sie kündigen sich einige Tage vor ihrem Besuch 
schriftlich bei den Haushalten an und übergeben mit der  
Ankündigung auch Informationsmaterial über die Erhebung. 
Sie weisen sich mit einem Interviewerausweis des Statisti-
schen Landesamtes aus. Die Befragung wird mit einem Lap-
top durchgeführt. Die Auskünfte von älteren Personen oder 
Rentnern sind genauso wichtig wie die Angaben von Ange-
stellten, Selbstständigen, Studenten oder Erwerbslosen. Der 
Gesetzgeber hat die meisten Fragen mit einer Auskunftspflicht 
belegt. Das Statistische Landesamt bittet jedoch, auch die 
freiwilligen Fragen zu beantworten.

Die Daten des Mikrozensus bilden für Politik, Wirtschaft, Ver-
waltung, Wissenschaft, Presse und nicht zuletzt für interes-
sierte Bürgerinnen und Bürger eine aktuelle Informations-
quelle über die wirtschaftliche und soziale Lage der 
Bevölkerung, der Familien und der Haushalte, den Arbeits-
markt, die Berufsstruktur und die Ausbildung. Meldungen wie 
z.B. „Ein Fünftel der unter 35-Jährigen ist befristet beschäf-
tigt“, „In Baden-Württemberg leben 2,8 Millionen Migranten“, 

„Vier von fünf Kindern wachsen in Baden-Württemberg bei 
Ehepaaren auf“, „Auch bei gleicher Qualifikation: Frauen ver-
dienen weniger“ oder „MINT-Berufe nach wie vor klassische 
Männer-Domäne“ basieren auf Ergebnissen des Mikrozensus. 

Die Mikrozensusergebnisse für Baden-Württemberg werden 
vom Statistischen Landesamt fortlaufend veröffentlicht. Aus-
gewählte Ergebnisse stehen kostenlos unter www.statistik-
bw.de zur Verfügung.  

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung:
Statistisches Landesamt 
Baden-Württemberg
70158 Stuttgart
Tel. (0711) 641 – 2971 oder – 2513
Mail: mikrozensus@stala.bwl.de 

Zum Nachdenken:

Versuche nicht ein Erfolgsmensch zu werden, 
versuche lieber ein Mensch von Wert zu werden.     

		�   Albert Einstein      

Recyclinghof
Städt. Bauhof, Emerkinger Straße

Öffnungszeiten:
Mittwoch		 15.00 - 17.00 Uhr
Samstag		 09.00 - 11.00 Uhr

Deponie Litzholz 	 und 	Deponie Roter Hau
Telefon-Nr. 0 73 91 / 55 28 	 Telefon-Nr. 07391 / 5 23 43

Öffnungszeiten:
Mittwoch u. Freitag	 von 08.00 - 12.00 Uhr
			   und 13.00 - 16.00 Uhr

Telefonisch aufgegebene

Anzeigen...
...nehmen wir auch zukünftig gerne entgegen, 
können jedoch leider fehlerhaft erschienene 
Anzeigen nicht kostenlos wiederholen.

Bisweilen kommt es, trotz größter Aufmerksamkeit, zu 
Hör- und Übertragungsfehlern. Daher ist es unmöglich, für 
die richtige Wiedergabe eine Garantie zu geben.

Am besten geben Sie Ihre Anzeigen einfach per Fax oder 
E-Mail bei uns auf oder Sie geben Ihren Anzeigenwunsch 
bei der jeweiligen Gemeinde ab, die gerne Ihre Unterlagen 
an uns weiterleitet.

Siemensstraße 10
89079 Ulm

E-Mail: 	uav@swp.de
Fax: (07 31) 4 58 24
Tel.  (07 31) 94 59-686 u. -689


